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Die Jugendordnung des VC Bott rop 90 e.V.
Stand: Mai 2013

1.
Die Jugendabteilung des VC Bott rop 90 e.V. besteht aus: 
- allen weiblichen und männlichen jugendlichen Mitglie-
dern - allen innerhalb des Jugendbereiches gewählten und 
berufenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - allen in der 
Jugendabteilung gemeldeten erwachsenen Mitgliedern.

2.
Die Jugendabteilung des VC Bott rop 90 e.V. führt und verwal-
tet sich selbstständig.

3.
Aufgaben der Jugendabteilung des VC Bott rop 90 e.V. sind, 
unter Beachtung der Grundsätze des freiheitlichen, demo-
krati schen und sozialen Rechtsstaates,

a. die Förderung des Sports, insbesondere des Volleyball-
sports, als Teil der Jugendarbeit

b. die Pfl ege der sportlichen Betäti gung zur körperlichen 
Leistungsfähigkeit, Gesunderhaltung und Lebensfreude

c. die Erziehung zur kriti schen Auseinandersetzung mit 
der Situati on in der modernen Gesellschaft  und Ver-
mitt lung der Fähigkeit zur Einsicht in gesellschaft liche 
Zusammenhänge

d. die Entwicklung neuer Formen des Sports, der Bildung 
und der zeitgemäßen Gesellung

e. die Zusammenarbeit mit allen Jugendorganisati onen
f. die Pfl ege internati onaler Verständigung.

4.
Organe der Jugendabteilung des VC Bott rop 90 e.V. sind

a. die Jugendmitgliederversammlung
b. der Vereinsjugendvorstand.

5.
Es gibt ordentliche und außerordentliche Jugendmitglieder-
versammlungen. Sie sind das oberste Organ der Jugend des 
VC Bott rop 90 e.V.
Sti mmberechti gt sind auf der Jugendmitgliederversammlung 
alle jugendlichen Mitglieder der Junioren-Jahrgänge der 
weiblichen und männlichen Jugend, sowie die gewählten 
Mitglieder des Vereinsjugendvorstandes. Die unter Punkt 
1 genannten erwachsenen Mitglieder sind sti mmberech-
ti gt, sofern sie bereits 3 volle Kalendermonate Mitglied der 
Jugendabteilung sind.

6.
Aufgaben der Jugendmitgliederversammlung sind:

a. Entgegennahme der Berichte und des Kassenabschlus-
ses Wahl des Vereinsjugendvorstandes

b. Beschlussfassung über vorliegende Anträge

7.
Die ordentliche Jugendmitgliederversammlung fi ndet jähr-
lich statt . Sie ist mit einer Frist von vier Wochen einzuberu-
fen.
Nach Möglichkeit sollen die Jugendmitgliederversammlun-
gen zeitlich unmitt elbar vor den Mitgliederversammlungen 

des VC Bott rop 90 e.V. stattf  inden.
Auf Antrag eines Dritt els der 
sti mmberechti gten Mitglieder 
der Jugendabteilung muss eine 
außerordentliche Jugendmitgliederversammlung innerhalb 
von vier Wochen mit einer Ladungsfrist von zwei Wochen 
stattf  inden.

8.
Die Jugendmitgliederversammlung ist beschlussfähig, unab-
hängig von der Zahl der erschienenen, sti mmberechti gten 
Mitglieder.

9.
Bei Absti mmungen und Wahlen genügt die einfache Mehr-
heit der abgegebenen, gülti gen Sti mmen. Die Mitglieder der 
Jugendabteilung haben je eine nicht übertragbare Sti mme.

10.
Der Jugendvorstand besteht aus:

a. dem/der Vorsitzenden (Jugendleiter/in)
b. den Beisitzern/Beisitzerinnen

11.
Der Jugendvorstand vertritt  die Interessen der Vereinsjugend 
nach innen und außen. Der Jugendleiter ist Mitglied des 
erweiterten Vereinsvorstandes.
Sollte aus der Wahl zum Jugendleiter in der Jugendmit-
gliederversammlung kein Jugendleiter hervorgehen, dann 
übernimmt der Vorstandsvorsitzende des VC Bott rop 90 e.V. 
kommissarisch die Aufgaben des Jugendleiters. Der Vorstand 
des VC Bott rop 90 e.V. kann die Aufgabe des Jugendleiters 
dann an ein Vorstandsmitglied weiter delegieren.

12.
Die Mitglieder des Jugendvorstandes werden für 2 Jahre 
gewählt und bleiben bis zur Neuwahl des Jugendvorstandes 
im Amt. In den Jugendvorstand ist jedes Vereinsmitglied 
wählbar. Jugendliche Beisitzer müssen zwischen 13 und 21 
Jahren alt sein.
Nach Möglichkeit sollen die Wahlen immer - parallel zu den 
Wahlen zum Vorstand des VC Bott rop 90 e.V. - zeitlich unmit-
telbar vor den Wahlen zum Vorstand des VC Bott rop 90 e.V. 
stattf  inden.

13.
Der Jugendvorstand erfüllt seine Aufgaben im Rahmen der 
Vereinssatzung, der Vereinsjugendordnung sowie der Be-
schlüsse der Jugendmitgliederversammlung. Der Jugendvor-
stand ist für seine Beschlüsse der Jugendmitgliederversamm-
lung und dem Vorstand des Vereins verantwortlich.
Stehen die Beschlüsse der Jugendmitgliederversammlung 
oder des Jugendvorstandes in Konkurrenz zu denen des 
Vorstandes des VC Bott rop 90 e.V., so gelten die Beschlüsse 
des übergeordneten Vorstandes bzw. der übergeordneten 
Mitgliederversammlung des VC Bott rop 90 e.V.
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14.
Die Sitzungen des Jugendvorstandes finden nach Bedarf 
statt. Auf Antrag der Hälfte der Mitglieder des Jugendvor-
standes ist vom Jugendvorsitzenden binnen vier Wochen 
eine Sitzung einzuberufen. Der Vorstand des VC Bottrop 90 
e.V. hat das Recht, an den Sitzungen des Jugendvorstandes 
mit Stimmberechtigung teilzunehmen.

15.
Der Jugendvorstand ist zuständig für alle Jugendangelegen-
heiten des Vereines.

16.
Zur Planung und Durchführung besonderer Aufgaben kann 
der Jugendvorstand Arbeitsgruppen bilden. Die Beschlüs-
se dieser Arbeitsgruppen bedürfen der Zustimmung des 
Jugendvorstandes.

17.
Einzelheiten der Wettkämpfe regelt die Jugendspielordnung 
des Westdeutschen Volleyballverbandes. Die Selbstverant-
wortung der Jugendlichen für die Einhaltung der geltenden 
Bestimmungen ist zu stärken.

18.
Änderungen der Jugendordnung können nur von einer Ju-
gendmitgliederversammlung beschlossen werden. Sie bedür-
fen der Zustimmung von mindestens zwei Dritteln abgegebe-
nen, gültigen Stimmen.

Diese Vereinsjugendordnung wurde auf der Jugendmitgliederversammlung 2013 beschlossen

Bottrop, 25.06.2013 gez. Jugendvorstand

Genehmigt auf der Mitgliederversammlung des VC Bottrop 90 e.V. am 25.06.2013

gez. Vorsitzender
 


